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 Med. Fachangestellte (MFA) 

  
Unser Zeichen:  
  

 (Bitte immer angeben) 

 Ihr Zeichen:  
  

 Ansprechpartner/in:  

 Herr Andreas Bachtler 

 Durchwahl: 06321 92 84-59 

 Fax: 06321 92 84-44 

 E-Mail: a.bachtler@aek-pfalz.de 

 
 
Ausbildungsunterlagen 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beiliegend erhalten Sie Berufsausbildungsvertragsunterlagen für medizinische Fachange-
stellte.  
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Eintragung eines Ausbildungsvertrags in das Ver-
zeichnis der Ausbildungsverhältnisse bei der Bezirksärztekammer Pfalz, als zuständi-
ger Stelle, davon abhängig ist, ob die Ausbildungsstätte gemäß § 27 (1) BBiG geeignet 
ist (-> Antrag auf Eintragung – gelbes Formular)! 
 
Nach Schulgesetz Rheinland-Pfalz muss Ihr(e) Auszubildende(r) die für Ihre Praxis zustän-
dige Berufsschule besuchen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Schule für Sie zustän-
dig ist, so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
 
Achtung: Neben den Ausbildungsverträgen in dreifacher Ausführung müssen auch die ent-
spechenden Anlagen zum Ausbildungsvertrag eingereicht werden! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andreas Bachtler 
Sachgebietsleiter 
 
Anlage 

Bezirksärztekammer Pfalz  PF 10 06 64  67429 Neustadt/Wstr. 
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W I CH T I G ! ! !  
 
 

Für die gemäß BBiG erforderliche ordnungsgemäße Eint ragung des  
Ausbildungsverhältnisses bit ten wir um Beachtung der nachstehenden Punkte:  
 
 

Beginn  Der Beginn des Ausbildungsverhältnisses liegt  zwischen  dem  1 . Juli  

 und dem  3 0 . Septem ber  eines Jahres. 
 

 Bei Vert ragsbeginn innerhalb des Zeit raum es ab 1. Oktober bis 31. Januar 
 m üssen die Auszubildenden in die W interprüfung . 
 
 Zwischen dem  01. Februar und 30.Juni werden keine neue Ausbildungs-  
 verhältnisse einget ragen!  
 
Zeitpunkt  der   spätestens vor  Ausbildungsbeginn ! ! !  
Einreichung 
 

 

 
Fo l g e n d e  U n t e r l a g e n   bit te k o m p l e t t   e i n r e i ch e n :   

 
                                                                                                                                           Kont rolle  
                                                                                                                                             für Sie:  

 

1 . Ausbildungsvert räge  ( incl. Ausbildungsrahm enplan!)   

      vollständig ausgefüllt  und unterschrieben  – 3 fach                                            

 

2 . Antrag  auf Eint ragung (gelbes Form blat t )         

 

3 . Schulabschlusszeugnis (bzw. Halbjahreszeugnis)  in Kopie    
 

4 . Kopie des Ausw eisdokum ents (Personalausweis/ Pass/ Duldung/ …)    

 

5 . Nachw eis über die durchgeführte Jugendarbeitsschutzuntersuchung*   

(Form blat t  "Bescheinigung für den Arbeitgeber"  – keine Untersuchungsergebnisse! )  
 

 Sofern die Auszubildende zum  Zeitpunkt  des Vert ragsabschlusses noch nicht   

 das 1 8 . Lebensjahr vollendet  hat . 
 

 

Eine Vert ragseint ragung erfolgt  nur, wenn die Unterlagen vollständig eingereicht  werden!  
 

 
I n Gem einschaftspraxen ist  der Vert rag von allen Mitgliedern der BAG zu unterschreiben!  
 

 

 

Anm eldung für 

die Berufsschule: 

 
Das beiliegende Anm eldeform ular senden Sie bit te direkt  an die nach 
Schulgesetz zuständige Schule!  
  
 

 
Nach erfolgter 

Eint ragung:             

  

 
• erhalten Sie zwei Exem plare des einget ragenen Ausbildungsvert rages 

zurück. Ein Exem plar ist  für I hre Unterlagen best im m t ,  
• ein Exem plar sowie das ebenfalls beigefügte Ausbildungsnachweis-

heft  sind der Auszubildenden zu übergeben. 
 

 
 Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht  I hnen bei der Bezirksärztekam m er Pfalz 

 Andreas Bacht ler , Tel.:  06321 9284-59, E-Mail:  a.bachtler@aek-pfalz.de  jederzeit  gerne zur  
           Verfügung. Weitere I nfos auch unter www.aek-pfalz.de  
 
 
* wird nach Eintragung zurückgegeben. 

mailto:a.bachtler@aek-pfalz.de
http://www.aek-pfalz.de/


 

Berufsausbildungsvert rag für  m edizinische Fachangestellte  
(§§ 10, 11 Berufsbildungsgesetz)  

 
 

zw ischen dem / der Ausbildenden ( Praxis)  
 
Name/ n 
Praxisinhaber:  

 

Praxisanschrift     

 St raße/ Hausnum m er  PLZ/ Ort  
 

und dem / der Auszubildenden 
 
Herrn/ Frau  Staatsangehör igkeit :    

 Name /  Vorname   

Anschrift :     

 St raße/ Hausnum m er  PLZ/ Ort  

Telefon pr ivat :        Email:    

    

geb. am :    gesetzlich vertreten durch:    

   (Vater/ Mut ter/ Vormund)  

Anschrift :     

 St raße/ Hausnum m er  PLZ/ Ort  
 
wird nachstehender Vert rag zur Ausbildung im  Ausbildungsberuf 
 

MEDI ZI N I SCHER FACHANGESTELLTER /  MEDI ZI N I SCHE FACHANGESTELLTE 
 
nach der Ausbildungsverordnung*  geschlossen. Der Ausbildungsplan (§ 6) *  regelt  die zeit liche und inhalt liche 
Gliederung nach Maßgabe des Ausbildungsrahm enplanes (§ 5) * , der als Anlage beigefügt  ist . 
 
 

A. Die Ausbildungszeit  bet rägt  drei Jahre. Das Berufsausbildungsverhältnis 

beginnt  am :   und endet  am :    

 

B. Der ausbildende Arzt  zahlt  dem / der Auszubildenden eine angem essene Vergütung. I hre Höhe r ichtet  sich 
nach den Tarifvert rägen, die die Arbeitsgem einschaft  zur  Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelfer in-
nen abgeschlossen hat .  

 
Die Ausbildungsvergütung bet rägt  zurzeit  

є  brut to im  1. Ausbildungsjahr, 

є  brut to im  2. Ausbildungsjahr, 

є  brut to im  3. Ausbildungsjahr. 

 

C. Der ausbildende Arzt  gewährt  dem / der Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Best im m ungen des  
Jugendarbeitsschutzgesetzes in Verbindung m it  dem  Manteltar ifvert rag für Arzthelfer innen.  

 Es besteht  zurzeit  ein Urlaubsanspruch  
 

auf  Werk- / Arbeitstage* *  20 

auf  Werk- / Arbeitstage* *   20 

auf  Werk- / Arbeitstage* *  20 

auf  Werk- / Arbeitstage* *  20 
_____________________________________ 
  *  Verordnung über die Berufsausbildung zum  medizinischen Fachangestellten/ zur m edizinischen Fachangestellten vom  26. April 2006, BGBl Teil I  Nr. 22 S. 1097 ff 
* *  Nichtzut reffendes bit te st reichen 



§  1  Ausbildungs-  und Probezeit , W eiterbeschäft igung 
 
(1)  Die Ausbildungszeit  bet rägt  drei Jahre. 
 
(2)  Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt  m it  der Probezeit . Die Probezeit  bet rägt  4 Monate.  

Wird die Ausbildung während der Probezeit  um  m ehr als ¼  dieser Zeit  unterbrochen, so verlängert  sich  
die Probezeit  um  den Zeit raum  der Unterbrechung. 

 
(3)  Besteht  der/ die Auszubildende vor Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit  die Abschlussprüfung, so endet  

das Berufsausbildungsverhältnis m it  Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss (§ 21 (2)  
BBiG) . 

 
(4)  Besteht  der/ die Auszubildende die Abschlussprüfung nicht , so verlängert  sich das Berufsausbildungsverhält -

nis auf sein/ ihr Verlangen bis zur nächst  möglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um  ein Jahr (§ 21 (3)  
BBiG) . 

 
(5)  I n Ausnahm efällen kann die zuständige Stelle auf Ant rag des/ der Auszubildenden die Ausbildungszeit  ver-

längern, wenn die Verlängerung erforderlich ist , um  das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 (3)  BBiG) . 
 
(6)  Die Weiterbeschäft igung nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses, ohne dass hierüber ausdrücklich 

etwas vereinbart  wird, begründet  ein Arbeitsverhältnis auf unbest im m te Zeit  (§ 24 BBiG) . 
 
 
§  2  Pflichten des ausbildenden Arztes 
 
Der ausbildende Arzt  verpflichtet  sich, 
 
a)  dafür zu sorgen, dass dem / der Auszubildenden die Fert igkeiten und Kenntnisse verm it telt  werden, die zum  

Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich sind. Können diese in der Praxis nicht  verm it telt  werden, m uss 
der Ausbildende dafür Sorge t ragen, dass diese Fert igkeiten und Kenntnisse außerbet rieblich verm it telt  wer-
den. 
 
Die Berufsausbildung ist  in einer durch ihren Zweck gebotenen Form  planm äßig, zeit lich und sachlich geglie-
dert  so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit  erreicht  werden kann;  

 
b)  dem / der Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsm it tel (einschließlich Berufs-  und Schutzkleidung nach den 

geltenden Best im m ungen)  zur Verfügung zu stellen, die für die Ausbildung und zur Ablegung von Zwischen-  
und Abschlussprüfungen, auch soweit  solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses und in 
zeit lichem  Zusam m enhang dam it  stat t finden, erforderlich sind;  

 
c)  den Auszubildenden/ die Auszubildende zum  Besuch der Berufsschule anzuhalten und freizustellen. Das glei-

che gilt , wenn Ausbildungsm aßnahm en außerhalb der Ausbildungsstät te vorgesehen sind;  
 
d)  dem / der Auszubildenden spätestens bei Ausbildungsbeginn das Berichtsheft  für die Berufsausbildung kosten-

frei auszuhändigen und ihm  Gelegenheit  zu geben, das Berichtsheft  in der Form  eines Ausbildungsnachweises 
während der Ausbildungszeit  zu führen, sowie die ordnungsgem äße Führung durch regelm äßige Abzeichnung 
zu überwachen;  

 
e)  dem / der Auszubildenden nur Verr ichtungen zu übert ragen, die dem  Ausbildungszweck dienen und sei-

nen/ ihren körperlichen Kräften angem essen sind;  
 
f)  den Auszubildenden/ die Auszubildende darauf hinzuweisen, dass er/ sie in die gesetzlichen Pflichten zur Ver-

schwiegenheit  eingebunden ist  (§ 9 (3)  Berufsordnung für Ärzte) ;  
 
g)  dafür zu sorgen, dass der/ die Auszubildende charakter lich gefördert  sowie sit t lich und körperlich nicht  ge-

fährdet  wird;  
 
h)  sich von dem / der jugendlichen Auszubildenden eine Bescheinigung darüber aushändigen zu lassen, dass die-  

ser/ diese 

– vor der Aufnahm e der Ausbildung untersucht  (§ 32 JArbSchG)  
  und 
– vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersucht  worden ist  (§ 33 JArbSchG) . 

i)  gem äß §§ 11, 36 BBiG unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvert rages spätestens vor Beginn 
der Ausbildung die Eint ragung in das Verzeichnis der  Berufsausbildungsverhältnisse bei der Ärztekam m er un-
ter Beifügung  dieses Vert rages in 3facher Ausfert igung und bei j ugendlichen Auszubildenden unter Vorlage 
der ärzt lichen Bescheinigung über die Erstuntersuchung nach § 32 JArbSchG zu beant ragen. Spätere wesent -
liche Änderungen des Vert ragsinhaltes sind der zuständigen Stelle unverzüglich schrift lich anzuzeigen;  

 



j )  den Auszubildenden/ die Auszubildende rechtzeit ig zu den angesetzten Zwischen-  und Abschlussprüfungen 
anzum elden und für die Teilnahm e sowie für den Arbeitstag, der der schrift lichen Abschlussprüfung unm it tel-
bar vorangeht , freizustellen;  

 
k)  den Auszubildenden/ die Auszubildende anzuhalten, die aus Gründen der Gesundheitspflege und zur Verhü-

tung von Berufserkrankungen notwendigen ärzt lichen Untersuchungen vornehm en zu lassen.  
 

Der Arbeitgeber hat  Beschäft igte gem äß § 15 der Biostoffverordnung vor Aufnahm e der Tät igkeiten m it  bio-
logischen Arbeitsstoffen nach Anhang IV der Biostoffverordnung arbeitsm edizinisch untersuchen und beraten 
zu lassen. Diese Vorsorgeuntersuchungen sind in regelm äßigen Abständen zu wiederholen. Die Fristen dafür 
ergeben sich aus der Technischen Regel Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)  "Arbeitsm edizinische Vorsorge" (s. 
auch Unfallverhütungsvorschrift  "Arbeitsm edizinische Vorsorge" (BGV A4)  Anlage 1 "Tät igkeiten m it  I nfekt i-
onsgefährdung") .  

 
 
 
§  3  Pflichten des/ der Auszubildenden 
 
Der/ die Auszubildende hat  sich zu bem ühen, die Fert igkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die erforderlich sind, 
um  das Ausbildungsziel zu erreichen. Er/ Sie verpflichtet  sich, insbesondere 
 
a)  die ihm / ihr im  Rahm en seiner/ ihrer Berufsausbildung übert ragenen Verr ichtungen und Aufgaben sorgfält ig 

auszuführen;  
 

b)  am  Berufsschulunterr icht  und an Prüfungen sowie an Ausbildungsm aßnahm en außerhalb der Ausbildungsstät -
te teilzunehm en, für die er/ sie nach § 2, Buchstaben c und j , freigestellt  wird und Berufsschulzeugnisse in-
nerhalb einer Woche unaufgefordert  vorzulegen;  

 
c)  den Weisungen zu folgen, die ihm / ihr im  Rahm en der Berufsausbildung vom  ausbildenden Arzt  oder anderen 

weisungsberecht igten Personen erteilt  werden;  
 
d)  die für die Ausbildungsstät te geltende Ordnung zu beachten;  
 
e)  die festgesetzte Arbeitszeit  einzuhalten;  
 
f)  die Praxiseinr ichtung und das Arbeitsm aterial nur zu den ihm / ihr übert ragenen Arbeiten zu verwenden, kei-

nen Missbrauch dam it  zu t reiben und sorgsam  dam it  um zugehen;  
 
g)  auf Sauberkeit  und Hygiene in den Praxisräum en zu achten;  
 
h)  alle Praxisvorgänge sowie den Personenkreis der Pat ienten geheim  zu halten (§ 203 StGB) , und zwar auch 

nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses oder eines späteren Arbeitsverhältnisses;  
 
i)  alle im  Rahm en der ärzt lichen Praxis wicht igen Vorkom m nisse unverzüglich dem  ausbildenden Arzt  m itzutei-

len;  
 

j )  einen Ausbildungsnachweis in Form  eines Berichtsheftes ordnungsgem äß zu führen und regelm äßig vorzule-
gen;  

 
k)  bei Fernbleiben von der Ausbildung in der Praxis,  vom  Berufsschulunterr icht  oder von sonst igen Ausbildungs-

veranstaltungen dem  ausbildenden Arzt  unter Angabe von Gründen unverzüglich Nachricht  zu geben und ihm  
bei einer Arbeitsunfähigkeit  von m ehr als drei Kalendertagen spätestens an dem  darauffolgenden Arbeitstag 
eine ärzt liche Bescheinigung zuzuleiten. Der Ausbildende ist  berecht igt , die Vorlage der ärzt lichen Bescheini-
gung früher zu verlangen. 

 
l)  soweit  auf ihn/ sie die Best im m ungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich gem äß  

§§ 32, 33 dieses Gesetzes ärzt lich 

-  vor Beginn der Ausbildung untersuchen 
  und 
-  vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen 

und die Bescheinigungen hierüber dem  ausbildenden Arzt  auszuhändigen;  
 

m ) die aus Gründen der Gesundheitspflege und zur Verhütung von Berufserkrankungen notwendigen, m indes-
tens aber die gesetzlich vorgeschriebenen ärzt lichen Untersuchungen vornehm en zu lassen;  

 
n)  dem  Ausbildenden zu gestat ten, von der Berufsschule ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen. 
 



§  4  Vergütung und sonst ige Leistungen 
 
(1)  Der ausbildende Arzt  zahlt  dem / der Auszubildenden eine angem essene Vergütung (Siehe B) . 

Die Vergütung wird spätestens am  25. des Monats gezahlt . Die Beit räge zur Sozialversicherung t ragen die 
Vert ragsschließenden nach Maßgabe der gesetzlichen Best im m ungen. 
 

(2)  Soweit  der ausbildende Arzt  dem / der Auszubildenden Kost  und Wohnung gewährt , sind die aufgrund  
§ 17 Satz 1 Nr. 3 SGB IV in der Sachbezugsverordnung festgesetzten Bewertungssätze anzurechnen, jedoch 
nicht  m ehr als die Hälfte der Ausbildungsvergütung. 

 
(3)  Der ausbildende Arzt  t rägt  die Kosten für Maßnahm en außerhalb der Ausbildungsstät te gem äß § 2, Buchsta-

be a) , soweit  sie nicht  anderweit ig gedeckt  sind. 
 
(4)  Dem / der Auszubildenden wird die Vergütung auch gezahlt  

a)  für die Zeit  der Freistellung gem äß § 2, Buchstaben c)  und j )  

b)  bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er/ sie 
-  sich für die Berufsausbildung bereit  hält , diese aber ausfällt , 
-  infolge unverschuldeter Krankheit  nicht  an der Berufsausbildung teilnehm en kann, 
 oder 
-  aus einem  sonst igen, in seiner/ ihrer Person liegenden Grund unverschuldet  verhindert  ist ,            

seine/ ihre Pflichten aus dem  Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen. 
 

 
§  5  Ausbildungszeit  
 
(1)  Die durchschnit t liche wöchent liche Ausbildungszeit  bet rägt  bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr noch 

nicht  vollendet  haben, höchstens 40 Arbeitsstunden. Die tägliche Arbeitszeit  darf 8 Stunden nicht  über-
schreiten. Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit  auf weniger als 8 Stunden verkürzt  ist , können Ju-
gendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche 8,5 Stunden beschäft igt  werden. Im  Übrigen gelten 
die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes in der jeweils gült igen Fassung über die wöchent liche und 
tägliche Arbeitszeit , die Ruhepausen, die Nacht - , Sam stag- , Sonn-  und Feiertagsarbeit  und den Berufsschul-
besuch. 
 

(2)  Bei Auszubildenden, für die das Jugendarbeitsschutzgesetz nicht  gilt , r ichtet  sich die durchschnit t liche wö-
chent liche Arbeitszeit  nach den von der Arbeitsgemeinschaft  zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzt -
helfer innen m it  den Gewerkschaften abgeschlossenen Tarifvert rägen. 

 
(3)  Es bleibt  dem  ausbildenden Arzt  überlassen, die Arbeitsstunden unter Berücksicht igung gesetzlicher Vor-

schriften auf die einzelnen Wochentage nach den Erfordernissen der Praxis zu verteilen. 
 
(4)  Persönliche Angelegenheiten hat  der/ die Auszubildende grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit  zu er ledigen. 

Ein Fernbleiben ist  nur m it  vorheriger Zust im m ung des ausbildenden Arztes gestat tet . Kann diese Zust im -
m ung den Um ständen nach vorher nicht  eingeholt  werden, so ist  der ausbildende Arzt  unverzüglich über die 
Gründe des Fernbleibens zu unterr ichten. 

 
(5)  Bleibt  der/ die Auszubildende ohne Erlaubnis oder ohne hinreichende Entschuldigung der Arbeit  oder der Be-

rufsschule fern, so verliert  er/ sie für die Dauer des Fernbleibens den Anspruch auf Ausbildungsvergütung. 
 
 
§  6  Urlaub 
 
(1)  Der Urlaub r ichtet  sich nach den jeweils geltenden Best im m ungen des Manteltar ifvert rages für Arzthelfer in-

nen in Verbindung m it  dem  Jugendarbeitsschutzgesetz (siehe C) . 
 
(2)  Der Urlaub soll zusam m enhängend und in der Zeit  der Berufsschulfer ien erteilt  und genom m en werden. 

Während des Urlaubs darf der/ die Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit  
leisten. 

 



§  7  Kündigung 
 
(1)  Während der Probezeit  kann das Berufsausbildungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfr ist  und 

ohne Angabe von Gründen gekündigt  werden. 
 
(2)  Nach Beendigung der Probezeit  kann das Berufsausbildungsverhältnis nur  gekündigt  werden (§ 22 BBiG) 

a)  aus einem  wicht igen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfr ist  und 

b)  von dem / der Auszubildenden m it  einer Kündigungsfr ist  von vier Wochen, wenn er/ sie die Berufsausbil-  
dung aufgegeben oder sich für  eine andere Berufstät igkeit  ausbilden lassen will. 

 
(3)  Die Kündigung m uss schrift lich, in den Fällen von Absatz (2) , unter Angabe des Kündigungsgrundes erfol-

gen. 
 

(4)  Eine Kündigung aus einem  wicht igen Grund ist  unwirksam , wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsachen dem 
zur Kündigung Berecht igten länger als zwei Wochen bekannt  sind. I st  ein Einigungsverfahren gem äß § 9 
eingeleitet , so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist  gehem m t . 

 
(5)  Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit  vorzeit ig gelöst , so kann der ausbildende Arzt  oder 

der/ die Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den Grund für die Auflösung zu ver-
t reten hat . Das gilt  nicht  bei Kündigungen wegen Aufgabe oder Wechsel der Berufsausbildung. Der Anspruch 
erlischt , wenn er nicht  innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses gel-
tend gem acht  wird. 

 
(6)  Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses wegen Praxisaufgabe ohne Nachfolger verpflichtet  sich 

der ausbildende Arzt , sich m it  Hilfe der Ärztekam m er und der Agentur für Arbeit  um  eine weitere Ausbildung 
bei einem  anderen ausbildenden Arzt  zu bem ühen. 

 
 
§  8  Zeugnis 
 
Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ist  vom  ausbildenden Arzt  dem/ der Auszubildenden ein Zeugnis 
auszustellen. Es m uss Angaben enthalten über Art , Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbe-
nen Fert igkeiten und Kenntnisse des/ der Auszubildenden, auf Verlangen des/ der Auszubildenden auch Angaben 
über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten. 
 
 
§  9  Sonst ige Vereinbarungen 
 
(1)  Soweit  in diesem Ausbildungsvert rag Regelungen nicht  get roffen worden sind, finden die Best im m ungen des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG)  sowie die von der Arbeitsgem einschaft  zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Arzthelfer innen m it  den Gewerkschaften abgeschlossenen Tarifvert räge in der jeweils gült igen Fassung 
entsprechend Anwendung. 

 
(2)  Rechtswirksam e Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhältnis bet reffen, bedürfen der Schrift form . 
 
Der Vertag ist  3fach (bei Mündeln ____fach)  ausgefert igt  und von den Vert ragsschließenden eigenhändig unter-
schrieben worden. 1 
 
 
§  1 0  Erfüllungsort  
 
Erfüllungsort  für  alle Ansprüche aus diesem  Vert rag ist  der Ort  der Ausbildungsstät te. 
 

                                           
1
 Vert retungsberecht igt  sind beide  E l t  e r n  gemeinsam , soweit  nicht  die Vert retungsberecht igung nur einem  Elternteil zusteht . I st  ein  V o r m  u n d  bestellt , so bedarf 

dieser zum  Abschluss des Ausbildungsvert rages der Genehmigung des Vorm undschaftsgerichtes (§ 1822, Nr. 7 BGB) 
 



Der/ Die Auszubildende ist  über die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Schweigepflicht  unterr ichtet  
worden. 
 
Der/ Die Auszubildende hat  davon Kenntnis genom m en, dass es dem  ausbildenden Arzt  gestat tet  ist , von der 
Berufsschule ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen. 
 
 
 
Die vorstehenden Vereinbarungen sind Gegenstand dieses Vert rages und werden anerkannt :   
 
 
 
 

                              
                                                                20          

Ort   Datum  
 
 
Ausbilder:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auszubildende/ r:   

                        (Stempel und Unterschr ift / en)   (Unterschr ift  m it  Vor-  und Zunam e)  
                               Bei BAG’en:  alle Mitglieder!  

 
 
 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren:  
Die gesetzlichen Vert reter des/ der Auszubildenden (Falls Elternteil verstorben, bit te verm erken.) :  
 
 
Vater:   und Mut ter:  

 
 oder 

 
Vorm und:  

      (Unterschr iften m it  Vor-  und Zunamen)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieser Vert rag ist  in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse einget ragen 
 
 
 

unter Nr.: _________________ 
 

 
Bezirksärztekam m er Pfalz 
Maxim ilianst r. 22 
67433 Neustadt     Neustadt / Weinst raße,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Unterschr ift  /  Siegel)  



Ausbildungsrahm enplan 

für  die innerbet r iebliche Ausbildung zur m edizinischen Fachangestellten 

gem äß Veröffent lichung im  Bundesgesetzblat t  am  5 . Mai 2 0 0 6   

 

Die §§ beziehen sich auf die Verordnung über die Berufsausbildung zum  m edizinischen Fachangestellten /  zur  
m edizinischen Fachangestellten, die lfd. Nrn. auf die I nhalte des Ausbildungsrahm enplanes.  
-  Stand 26. April 2006.  
 
Die zu verm it telnden Kenntnisse sind wie folgt  gegliedert :   
 
1. Teile, die während der gesam ten Ausbildungszeit  zu verm it teln sind -1. -  36. Ausbildungsm onat -  
2. Teile, die bis zur Zwischenprüfung zu verm it teln sind -1. -  18. Ausbildungsm onat -  
3. Teile, die nach der Zwischenprüfung zu verm it teln sind -19. -  36. Ausbildungsm onat -   
 
 
 

Teile, die w ährend der gesam ten Ausbildungszeit  
1 . -  3 6 . Monat  

des Ausbildungsverhältnisses verm it telt  w erden 
 

lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse  
und Fähigkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
1 .4  Gesetzliche und ver-

t ragliche Best im m un-
gen der m edizinischen 
Versorgung 

Berufsbezogene Rechtsvorschriften einhalten.  
 
 
 
 

1 .5  Um w eltschutz Zur Verm eidung bet r iebsbedingter Um weltbelastungen im  beruflichen Einwir-
kungsbereich beit ragen, insbesondere  
 
a)  m ögliche Um weltbelastungen durch den Ausbildungsbet r ieb und seinen 

Beit rag zum  Um weltschutz an Beispielen erklären, 
 
b)  für den Ausbildungsbet r ieb geltende Regelungen des Um weltschutzes 

anwenden, 
 
c)  Möglichkeiten der wirtschaft lichen und um weltschonenden Energie-  und 

Materialverwendung nutzen, 
 
d)  Abfälle verm eiden;  Stoffe und Materialien einer um weltschonenden Ent -

sorgung zuzuführen.   
 

8 .1  Assistenz bei ärzt licher 
Diagnost ik  

Gebräuchliche m edizinische Fachbezeichnungen und Abkürzungen anwenden 
und erläutern.  
 

 

Fortsetzung nächste Seite  



 

Teile  bis zur  Zw ischenprüfung 1 . -  1 8 . Monat  
Die folgenden I nhalte  m üssen bis zum  1 8 . Monat   
des Ausbildungsverhältnisses verm it telt  w erden 

 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse  
und Fähigkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
1 . Der Ausbildungsbetrieb ( §  4  Nr. 1  ff .)  

 
1 .1  Berufsbildung, Arbeits-  

und Tarifrecht   
a)  Bedeutung des Ausbildungsvert rages, insbesondere Abschluss, gegensei-

t ige Rechte und Pflichten, Dauer und Beendigung erklären.  
 
b)  I nhalte der Ausbildungsordnung und den bet r ieblichen Ausbildungsplan 

er läutern. 
 
c)  Die im  Ausbildungsbet r ieb geltenden Regelungen über Arbeitszeit , Voll-

m achten und Weisungsbefugnisse beachten. 
 
d)  Wesent liche Best im m ungen der für  den Ausbildungsbet r ieb geltenden 

Tarifvert räge und arbeitsrecht liche Vorschriften beschreiben.  
 

1 .2  Stellung des Ausbil-
dungsbetriebes im  Ge-
sundheitsw esen;  
Anforderungen an den 
Beruf 
 

a)  Aufgaben, St ruktur  und recht liche Grundlagen des Gesundheitswesens 
und seiner Einr ichtungen sowie dessen Einordnung in das System  sozialer 
Sicherung in Gründzügen erläutern.  

 
b)  Form en der Zusam m enarbeit  im  Gesundheitswesen an Beispielen aus 

dem  Ausbildungsbet rieb erklären.  
 

1 .3  Organisat ion und 
Rechtsform  des Ausbil-
dungsbetriebes 
 

a)  St ruktur, Aufgaben und Funkt ionsbereiche des Ausbildungsbet r iebes er-
läutern. 

 
b)  Organisat ion, Abläufe des Ausbildungsbet r iebes m it  seinen Aufgaben und 

Zuständigkeiten darstellen;  Zusam m enwirken der Funkt ionsbereiche er-
klären.  

 
c)  Rechtsform  des Ausbildungsbet riebes beschreiben.  
 

1 .4  Gesetzliche und ver-
t ragliche Best im m un-
gen der m edizinischen 
Versorgung  
 

a)  Schweigepflicht  als Basis einer vert rauensvollen Arzt -Pat ientenbeziehung 
einhalten. 

 
b)  Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Delegat ion ärzt licher Leis-

tungen darlegen sowie st raf-  und haftungsrecht liche Folgen beachten. 
 

2 . Gesundheitsschutz und Hygiene ( §  4  Nr. 2  ff .)  
 

2 .1  Sicherheit  und Ge-
sundheitsschutz bei der 
Arbeit  
 

a)  Gefahren für Sicherheit  und Gesundheit  am  Arbeitsplatz feststellen sowie 
Maßnahm en zu deren Verm eidung ergreifen.  

 
b)  Berufsbezogene Arbeitsschutz-  und Unfallverhütungsvorschriften anwen-

den. 
 
c)  Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden;  Verhaltenswei-

sen bei Bränden beschreiben und Maßnahm en zur Brandbekäm pfung er-
greifen.  

 
d)  Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahm en ein-

leiten.  
 



 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse  
und Fähigkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
2 .2  Maßnahm en der Ar-

beits-  und Praxishygie-
ne 

a)  Arbeitsm it tel für Hygienem aßnahm en auswählen und anwenden.  
 
b)  Maßnahm en des bet r ieblichen Hygieneplans durchführen. 
 
c)  Geräte, I nst rum ente und Apparate desinfizieren, reinigen und ster ilisie-

ren. Ster ilgut  handhaben. 
 
d)  Kontam inierte Materialien erfassen, situat ionsbezogen wieder aufbereiten 

und entsorgen.  
 
e)  Hygienestandards einhalten.  
 
f)  Hygienische und asept ische Bedingungen bei Eingriffen situat ionsgerecht  

sicherstellen.  
 
 
 

2 .3  Schutz vor I nfekt ions-
krankheiten 

a)  Vorteile der akt iven Im m unisierung begründen. 
 
b)  I nfekt ionsquellen und I nfekt ionswege darstellen, Maßnahm en zur Ver-

m eidung von I nfekt ionen einleiten und Schutzm aßnahm en durchführen.  
 
c)  Hauptsym ptom e und Krankheitsbilder von bakter iellen I nfekt ionskrank-

heiten, insbesondere Scharlach, Tetanus, Borreliose, Salm onellose, Per-
tussis, Diphter ie und Tuberkulose, von viralen I nfekt ionskrankheiten, ins-
besondere Aids, Masern, Röteln, Windpocken, Gürtelrose, Mum ps, Pfeif-
ferschem  Drüsenfieber, FSME, I nfluenza, gr ippalen I nfekten, Hepat it is A, 
B und C sowie I nfekt ionskrankheiten durch Hautpilze, insbesondere Soor 
und Fußpilz, beschreiben;  Meldepflicht  von I nfekt ionskrankheiten beach-
ten.  

 
 

3 . Kom m unikat ion ( §  4  Nr. 3  ff .)  
 

3 .1  Kom m unikat ionsfor-
m en und  
- m ethoden 

a)  Verbale und nicht  verbale Kom m unikat ionsform en einsetzen.  
 
b)  Gespräche personenorient iert  und situat ionsgerecht  führen.  
 
 

4 . Pat ientenbetreuung und - beratung ( §  4  Nr. 4  ff.)  
 

4 .1  Betreuen von Pat ienten 
und Pat ient innen 

Pat ienten und Pat ient innen situat ionsgerecht  em pfangen und unter Berück-
sicht igung ihrer Wünsche und Erwartungen vor, während und nach der Be-
handlung bet reuen.  
 
 

4 .2  Beraten von Pat ienten 
und Pat ient innen 

Ärzt liche Beratungen und Anweisungen unterstützen. 
 
 

5 . Betr iebsorganisat ion und Qualitätsm anagem ent  ( §  4  Nr. 5  ff .)  
 

5 .1  Betriebs-  und Arbeits-
abläufe 
 

a)  Kooperat ionsprozesse m it  externen Partnern m itgestalten. 
 
b)  Hausbesuche und Notdienste organisieren. 
 
c)  Maßnahm en bei akuten Störungen und Zwischenfällen ergreifen. 
 
d)  Bet r iebliche Arbeits-  und Organisat ionsm it tel auswählen und einsetzen. 
 

5 .2  Qualitätsm anagem ent  a)  Bedeutung des Qualitätsmanagem ents für den Ausbildungsbet r ieb an 
Beispielen erklären.  

 
b)  Zur Sicherung des bet r iebsinternen I nform at ionsflusses beit ragen.  
 



 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse  
und Fähigkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
5 .3  Zeitm anagem ent  a)  Bedeutung des Zeitm anagem ents für den Ausbildungsbet r ieb an Beispie-

len erklären;  eigene Vorschläge zur Verbesserung einbringen.  
 
b)  Pat iententerm ine planen, koordinieren und überwachen.  
 
c)  Term ine m it  Drit ten unter Berücksicht igung vorgeschriebener Prüf-  und 

Überwachungsterm ine sowie I nform at ionsterm ine planen und koordinie-
ren.  

 
5 .4  Arbeiten im  Team  a)  Aufgaben im  Team  planen und bearbeiten;  bei der Tagesplanung m itwir-

ken.  
 
b)  Team besprechungen organisieren und m itgestalten.  
 

5 .5  Market ing Beim  Aufbau einer Pat ientenbindung m itwirken.  
 

6 . Verw altung und Abrechnung ( §  4  Nr. 6  ff .)  
 

6 .1  Verw altungsarbeiten a)  Pat ientendaten erfassen und verarbeiten.  
 
b)  Posteingang und -ausgang bearbeiten.  
 
c)  Schrift verkehr durchführen. 
 
d)  Vordrucke und Form ulare bearbeiten.  
 
 

6 .2  Materia lbeschaffung 
und Verw altung 

a)  Bedarf an Waren und Materialien erm it teln, Angebote vergleichen, Bestel-
lungen aufgeben;  bei Beschaffung m itwirken. 

 
b)  Wareneingang und -ausgang unter Berücksicht igung des Kaufvert rags-

rechts prüfen.  
 
c)  Abrechnungen organisieren, erstellen, prüfen und weiterleiten.  
 
d)  Materialien und Desinfekt ionsm it tel lagern und überwachen.  
 
 

6 .3  Abrechnungsw esen a)  Vorschriften der Sozialgesetzgebung anwenden.  
 
b)  Leistungen nach Vergütungssystem en erfassen, den Kostent rägern zu-

ordnen und kont rollieren. 
 
 

7 . I nform at ion und Dokum entat ion ( §  4  Nr. 7  ff .)  
 

7 .1  I nform at ions-  und 
Kom m unikat ionssys-
tem e 

a)  Möglichkeiten des internen und externen elekt ronischen Datenaustau-
sches nutzen.  

 
b)  Daten eingeben und pflegen.  
 
c)  I nform at ions-  und Kom m unikat ionssystem e anwenden. Standard-  und 

Branchensoftware einsetzen.  
 
 

7 .2  Dokum entat ion a)  Pat ientendokum entat ion organisieren. 
 
b)  Behandlungsunterlagen zusam m enstellen, weiter leiten und dokum ent ie-

ren. 
 
 



 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse  
und Fähigkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
7 .3  Datenschutz und Da-

tensicherheit  
a)  Vorschriften und Regelungen zum  Datenschutz anwenden.  
 
b)  Daten sichern. 
 
c)  Datent ransfer verschlüsselt  durchführen. 
 
d)  Dokum ente und Behandlungsunterlagen sicher verwahren und die Auf-

bewahrfr isten beachten.  
 

8 . Durchführung von Maßnahm en bei Diagnost ik  und Therapie unter Anleitung und Aufsicht  des 
Arztes oder der Ärzt in ( §  4  Nr. 8  ff .)  
 

8 .1  Assistenz bei ärzt licher 
Diagnost ik  

a)  Untersuchungsm aterial aufbereiten und versenden.  
 
b)  Befunddokum entat ion durchführen.  
 
c)  Untersuchungen und Behandlungen vorbereiten, insbesondere Pat ienten-

beobachtung durchführen, Vitalwerte best im men, Pat ienten m essen und 
wiegen. Elekt rokardiogramm  schreiben, Lungenfunkt ion prüfen, Geräte 
und Inst rum ente handhaben, pflegen und warten.  

 
 

8 .2  Assistenz bei ärzt licher 
Therapie  

a)  Bei der m edikam entösen Therapie m itwirken;  Verlaufsprotokolle erstel-
len.  

 
b)  I nhalat ionen durchführen. 
 
c)  Arbeitsvorgänge nachbereiten und dokum ent ieren.  
 
d)  Stütz-  und Wundverbände anlegen.  
 
e)  Wärm e- , Kälte-  und Reizst rom anwendung durchführen.  
 
 

8 .3  Um gang m it  Arzneim it -
te ln, Sera und I m pf-
stoffen sow ie Heil-  und 
Hilfsm it te ln 
 

Über Darreichungsform en und Einnahm em odalitäten inform ieren;  Anweisung 
des Arztes zur Einnahm e unterstützen.  
 
 

9 . Grundlagen der Prävent ion und Rehabilitat ion ( §  4  Nr. 9  ff .)  
 

  a)  Pat ienten und Pat ient innen zur  I nanspruchnahm e von Im pfm aßnahm en 
m ot ivieren.  

 
b)  Über Ziele von Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten 

im  Zusam m enhang m it  gesundheit lichen Versorgungsst rukturen inform ie-
ren.  

 
c)  Über Möglichkeiten der akt iven und passiven Im m unisierung inform ieren;  

Im pfpass führen;  beim  Im pfm anagem ent  m itwirken.  
 
 

1 0 . Handeln bei Not -  und Zw ischenfällen ( §  4  Nr. 1 0  ff .)  
 

  a)  Maßnahm en zur Verm eidung von Not -  und Zwischenfällen ergreifen. 
 
b)  Verhaltensregeln bei Not fällen im  Ausbildungsbet rieb einhalten.  
 
c)  Not fallausstat tung kont rollieren und auffüllen;  Geräte handhaben, warten 

und pflegen.  
 

 



Teile  nach der Zw ischenprüfung vom  1 9 . -  3 6 . Monat  
Die folgenden I nhalte  m üssen bis zum  Abschluss   
des Ausbildungsverhältnisses verm it telt  w erden 

 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
1 . Der Ausbildungsbetrieb ( §  4  Nr. 1  ff .)  

 
1 .1  Berufsbildung, Arbeits-  

und Tarifrecht   
a)  Lebensbegleitendes Lernern als Voraussetzung für berufliche und persön-

liche Entwicklung nutzen und berufsbezogene Fortbildungsm öglichkeiten 
erm it teln. 

 
b)  Wesent liche I nhalte des Arbeitsvert rages erläutern.  
 
 

1 .2  Stellung des Ausbil-
dungsbetriebes im  Ge-
sundheitsw esen; An-
forderungen an den 
Beruf 
 

a)  Soziale Aufgaben eines m edizinischen Dienst leistungsberufes und ethi-
sche Anforderungen darstellen.  

 
b)  Belastungssituat ionen im  Beruf erkennen und bewält igen.  
 

1 .3  Organisat ion und 
Rechtsform  des Ausbil-
dungsbetriebes  

Beziehungen des Ausbildungsbet r iebes und seiner Beschäft igten zu Selbst -
verwaltungseinr ichtungen, Wirtschaftsorganisat ionen, Berufsvert retungen, 
Gewerkschaften und Verwaltungen darstellen. 
 

1 .4  Gesetzliche und ver-
t ragliche Best im m un-
gen der m edizinischen 
Versorgung 
 

Recht liche und vert ragliche Grundlagen von Behandlungsvereinbarungen bei 
gesetzlich Versicherten und Privatpat ienten beachten und erläutern.  
 

2 . Gesundheitsschutz und Hygiene ( §  4  Nr. 2  ff .)  
 

2 .1  Sicherheit  und Ge-
sundheitsschutz bei der 
Arbeit  
 

St ressauslösende Situat ionen erkennen und bewält igen. 
 
 

3 . Kom m unikat ion ( §  4  Nr. 3  ff .)  
 

3 .1  Kom m unikat ionsfor-
m en und  
- m ethoden 

a)  Frem dsprachige Fachbegriffe anwenden.  
 
b)  Auswirkungen von I nform at ion und Kom m unikat ion auf Bet r iebsklim a, 

Arbeitsleistung, Bet r iebsablauf und -erfolg beachten.  
 
c)  Zur Verm eidung von Kom m unikat ionsstörungen beit ragen.  
 
 

3 .2  Verhalten in Konfliktsi-
tuat ionen 

a)  Konflikte erkennen und einschätzen.  
 
b)  Möglichkeiten der Konflikt lösung nutzen. 
 
c)  Beschwerden entgegen nehm en und Lösungsm öglichkeiten anbieten.  
 
 



 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
4 . Pat ientenbetreuung und - beratung ( §  4  Nr. 4  ff.)  

 
4 .1  Betreuen von Pat ienten 

und Pat ient innen 
a)  Psychosoziale und som at ische Bedingungen des Pat ientenverhaltens be-

rücksicht igen.  
 
b)  Besonderheiten von speziellen Pat ientengruppen, von Risikopat ienten 

sowie von Pat ienten und Pat ient innen m it  chronischen Krankheitsbildern 
beachten.  

 
c)  Pat ienten und Pat ient innen über Weiter-  und Mitbehandlung inform ieren.  
 
d)  Ergänzende Versorgungsangebote darstellen.  
 
e)  Situat ion der anrufenden Pat ienten und Pat ient innen einschätzen und 

Maßnahm en einleiten.  
 
f)  Pat ienten und Pat ient innen sowie begleitende Personen über Praxisabläu-

fe bezüglich Diagnost ik, Behandlung, Wiederbestellung und Abrechnung 
inform ieren und zur Kooperat ion m ot ivieren.  

 
4 .2  Beraten von Pat ienten 

und Pat ient innen 
a)  Zur Anwendung häuslicher  Maßnahm en anleiten. 
 
b)  Medizinische Leistungsangebote des Bet r iebes erläutern.  
 
c)  Bei der Pat ientenschulung m itwirken.  
 

5 . Betr iebsorganisat ion und Qualitätsm anagem ent  ( §  4  Nr. 5  ff .)  
 

5 .1  Betriebs-  und Arbeits-
abläufe 

a)  Bei Planung, Organisat ion und Gestaltung von Bet r iebsabläufen m itwirken 
und zur Opt im ierung beit ragen.  

 
b)  Arbeitsschrit te system at isch planen, zielgerecht  organisieren, rat ionell 

gestalten, Ergebnisse kont rollieren.  
 
 

5 .2  Qualitätsm anagem ent  a)  Maßnahm en zur Qualitätssicherung im  eigenen Verantwortungsbereich 
planen, durchführen, kont rollieren, dokum ent ieren und bewerten.  

 
b)  Pat ientenzufr iedenheit  erm it teln und fördern. 
 
c)  Bei Um setzung von Maßnahm en zur kont inuier lichen Verbesserung der 

Bet r iebs-  und Behandlungsorganisat ion m itwirken und dabei eigene Vor-
schläge einbringen;  Verhältnis von Kosten-Nutzen beachten.  

 
 

5 .3  Zeitm anagem ent  a)  Wiederbestellung und externe Behandlungsterm ine organisieren sowie 
koordinieren. 

 
b)  Methoden des Selbst -  und Zeitm anagem ents nutzen, insbesondere bei 

der zeit lichen Planung und Durchführung von Arbeitsabläufen Prior itäten 
beachten.  

 
c)  Zusam m enhänge von Selbst -  und Zeitm anagem ent , Leistungssteigerung 

und St ress beachten.  
 
 

5 .4  Arbeiten im  Team  a)  Im  Team  unter Beachtung von Zuständigkeiten, Entscheidungskom peten-
zen und eigener Prior itäten kooperieren. 

 
b)  Team entwicklung gestalten. 
  
 



 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
5 .5  Market ing a)  Bei der Entwicklung und Um setzung bet r ieblicher Market ingm aßnahm en 

zur Förderung der Pat ientenzufr iedenheit  m itwirken.  
 
b)  Bei der Entwicklung und Ausgestaltung von Leistungsangeboten des Be-

t r iebes m itwirken.  
 

6 . Verw altung und Abrechnung ( §  4  Nr. 6  ff .)  
 

6 .2  Materia lbeschaffung 
und Verw altung 

a)  Kostenerstat tung für Verbrauchsm aterialien für die Pat ientenbehandlung 
organisieren.  

 
b)  Arzneim it tel, Sera, Im pfstoffe, Verband-  und Hilfsm it tel lagern und unter 

Beachtung recht licher Vorschriften überwachen.  
 

6 .3  Abrechnungsw esen a)  Abrechnung unter Berücksicht igung des Sachleistungs-  und Kostenerstat -
tungsprinzips organisieren, erstellen, prüfen und weiter leiten.  

 
b)  Zahlungsvorgänge abwickeln, überwachen, kont rollieren und dokum en-

t ieren.  
 
c)  Kaufm ännische Mahnverfahren durchführen und gericht liche Mahnverfah-

ren einleiten.  
 
d)  Privat liquidat ion erstellen und dem  Pat ienten er läutern.  
 
 

7 . I nform at ion und Dokum entat ion ( §  4  Nr. 7  ff .)  
 

7 .1  I nform at ions-  und 
Kom m unikat ionssys-
tem e 
 

I nform at ionen beschaffen und nutzen.  
 
 

7 .2  Dokum entat ion a)  I nform at ionen unter Berücksicht igung von Rechtsvorschriften und nach 
bet r ieblichen Vorgaben erfassen, auswerten, weiter leiten und archivieren.  

 
b)  Medizinische Dokum entat ions-  und Klassifizierungssystem e anwenden.  
 
 

8 . Durchführung von Maßnahm en bei Diagnost ik  und Therapie unter Anleitung und Aufsicht  des 
Arztes oder der Ärzt in ( §  4  Nr. 8  ff .)  
 

8 .1  Assistenz bei ärzt licher 
Diagnost ik  

a)  Laborarbeiten und Tests, insbesondere Blutzuckerbest im m ung, Blutsen-
kung, Urinstatus, Leukozytenzählung und Tests auf okkultes Blut  durch-
führen, dokum ent ieren und durch Qualitätskont rollen sichern;  Geräte und 
I nst rum ente handhaben, pflegen und warten.  

 
b)  Bei der Befundaufnahm e und diagnost ischen Maßnahm en, insbesondere 

bei Ult raschalluntersuchungen, Punkt ionen und Katheterisierung, m itwir-
ken und assist ieren;  Geräte und I nst rum ente handhaben, pflegen und 
warten.  

 
c)  Proben für Untersuchungszwecke und Laborauswertungen insbesondere 

durch venöse und kapilläre Blutentnahm en sowie Abst r iche, gewinnen.  
 
d)  Labordaten und Untersuchungsergebnisse auf ihre Bedeutung für Pat ien-

ten einstufen und zeitgerecht  weiter leiten.  
 
 



 
lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

 

schw erpunktm äßig zu verm it telnde Fert igkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten folgender Berufsbildposit ionen 

 
8 .2  Assistenz bei ärzt licher 

Therapie  
a)  Bei der ärzt lichen Therapie, insbesondere bei I nfusionen und I njekt ionen 

assist ieren;  Materialien, I nst rum ente, Geräte und Arzneim it tel vorbereiten 
und inst rum ent ieren;  Geräte und I nst rum ente pflegen und warten.  

 
b)  Bei chirurgischen Behandlungsm aßnahm en Pat ienten vorbereiten, ster il 

arbeiten und assist ieren;  I nst rum ente und Geräte handhaben, pflegen 
und warten.  

 
c)  Sept ische und asept ische Wunden versorgen, Nahtm aterial ent fernen.  
 
d)  Subkutane und int ram uskuläre I njekt ionen durchführen.  
 
e)  I nt rakutane Tests durchführen.  
 
 

8 .3  Um gang m it  Arzneim it -
te ln, Sera und I m pf-
stoffen sow ie Heil-  und 
Hilfsm it te ln 

a)  Erwünschte und unerwünschte Wirkungen von Arzneim it telgruppen, ins-
besondere von Ant ibiot ika, Schm erzm it teln, Herz-  und Kreislaufm edika-
m enten, Diabetesmedikamenten, Magen-  und Darm therapeut ika sowie 
Arzneim it teln gegen Erkältungskrankheiten unterscheiden.  

 
b)  Voraussetzungen und Vorschriften zur  Abgabe und Handhabung ver-

schiedener Arzneim it tel, Sera, Im pfstoffe beachten;  Verordnungen von 
Arzneim it teln vorbereiten und abgeben.  

 
c)  Verordnung für Heil-  und Hilfsm it tel nach ärzt licher Anweisung vorberei-

ten und unter Beachtung der Verordnungsvorschriften abgeben.  
 
 

9 . Grundlagen der Prävent ion und Rehabilitat ion ( §  4  Nr. 9  ff .)  
 

  a)  Ursachen und Entstehung von Gesundheitsstörungen und die dazugehöri-
gen Prävent ionsm aßnahm en erläutern.  

 
b)  Pat ienten und Pat ient innen zur  I nanspruchnahm e von Früherkennungs-

m aßnahm en m ot ivieren.  
 
c)  Pat ienten und Pat ient innen zu einer gesunden Lebensweise m ot ivieren.  
 
d)  Ziele und Möglichkeiten der m edizinischen Rehabilitat ion unter Berück-

sicht igung der gesetzlichen Vorgaben erläutern;  bei Beant ragung von Re-
habilitat ionsm aßnahm en m itwirken.  

 
e)  Über Selbsthilfegruppen und ihre Aufgaben inform ieren.  
 
 

1 0 . Handeln bei Not -  und Zw ischenfällen ( §  4  Nr. 1 0  ff .)  
 

  a)  Bedrohliche Zustände, insbesondere Schock, Atem-  und Herzst illstand, 
Bewusst losigkeit , starke Blutungen und Allergien erkennen und Sofort -
m aßnahm en veranlassen.  

 
b)  Erste-Hilfe-Maßnahm en durchführen.  
 
c)  Bei Not -  und Zwischenfällen assist ieren.  
 
 

 

 



bit te wenden   

BEZI RKSÄRZTEKAMMER PFALZ 
Körperschaft  des öffent lichen Rechts  
Maxim ilianst r . 2 2 , 6 7 4 3 3  Neustadt  an der W einst raße 

 

 

EI GN UN GSFESTSTELLUN G  
einer  Praxis a ls Ausbildungsstät te 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

sehr geehrter  Herr Kollege, 

 

Für die Eignungsprüfung einer Praxis als Ausbildungsstät te ist  zu berücksicht igen, dass die 

Zahl der Auszubildenden in einem  angem essenen Verhältnis zur Zahl der beschäft igten 

Fachkräfte steht .  

 

I n Ansehung des § 27 BBiG sowie des Beschlusses vom  12.03.2011 des Berufsbildungsaus-

schusses der Landesärztekam m er Rheinland-Pfalz hinsicht lich der Anzahl von Auszubilden-

den halten wir grundsätzlich folgende Relat ionen für angem essen:  

 

1  ärzt licher Ausbilder  m it :  

 

 

1  -  2   Vollzeit -Fachkräften*   1  Auszubildende 

3  -  4   Vollzeit -Fachkräften*   2  Auszubildende 

5  -  7  Vollzeit -Fachkräften*   3  Auszubildende 

je weitere 2 Vollzeit -Fachkräfte*   1  weitere Auszubildende 

 

I n Ausnahm efällen werden auf Ant rag Sondergenehm igungen erteilt . Die Ant ragstellung 

m uss vor der Einstellung erfolgen. 

 

* Teilzeitkräfte werden anteilig gerechnet  

 

 

Es soll m indestens eine Vollzeitkraft  oder – bei Einsatz von Teilzeit fachkräften – eine Teil-

zeitkraft  m it  m ind. 75%  vor Ort  sein. Andernfalls m üsse sichergestellt  werden, dass der/ die 

Auszubildende während des gesam ten Arbeitstages durch eine Fachkraft  begleitet  wird. 

 

Eine Situat ion, in der  Auszubildende regelm äßig a ls Alleinkraft  tät ig sind, ist  nicht  
zu akzept ieren. 
 

Dam it  unsererseits überprüft  werden kann, ob die Voraussetzungen für  die Einstellung einer 

Auszubildenden gegeben sind, bit ten wir, den rückseit igen Antrag  auf Eint ragung des  

Ausbildungsvert rages vollständig auszufüllen und m it  dem  Berufsausbildungsvert rag bei uns 

einzureichen. 

 

Mit  freundlichen kollegialen Grüßen 

 

 

 

 

Dr. C. Beerm ann 

Vorsitzender 

 

 

Anlagen 



Bit te  kom plet t  ausfüllen und vor Beginn der Ausbildung zurücksenden an:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirksärztekam m er Pfalz 

Maxim ilianst r. 22 

                                                                                              Praxisstem pel 

67433 Neustadt / Weinst raße  

 

 

 

Ant rag -  gem äß §  3 6  BBiG -  auf Eint ragung des Berufsausbildungsvert rages  

 

Hierm it  beant rage/ n ich/ wir die Eint ragung des Berufsausbildungsvert rages m it  der/ dem 

Auszubildenden:   

 
Nam e/ Vornam e: 

 

 

 

Bit te ankreuzen !  

 

 Es handelt  sich bei der Auszubildenden um  die erste  Ausbildung. 

 

 Es handelt  sich bei der Auszubildenden um  einen Anschluss- Vert rag /  Ausbilderwechsel 

 

 Die Auszubildende hat  einen abgeschlossenen Vorberuf  als ………………………………………. 

 

Meine/ unsere Praxis ist  zurzeit  wie folgt  besetzt :   

 
Anzahl ärzt lich tät iger Personen in der Praxis  

Anzahl ausgelernte Arzthelfer/ innen /  MFA in Vollzeit :   

Anzahl ausgelernte Arzthelfer/ innen /  MFA in Teilzeit :   

Anzahl MTA /  Krankenschwestern /  MTR:   

Anzahl Auszubildende zurzeit :   

Anzahl sonst ige Mitarbeiter/ innen:    

 

Die Unterweisung im  kassenärzt lichen Abrechnungswesen  

 

 er folgt  in m einer/ unserer Praxis 

 

 wird in der Praxis von __________________________________ vorgenom m en. 

 

 

I ch/ wir verpflichte/ n m ich/ uns, die Ausbildung entsprechend dem  im  Ausbildungsvert rag 

abgedruckten Ausbildungsrahm enplan für die innerbet r iebliche Ausbildung in  

Verbindung m it  dem  Berufsbildungsgesetz und ggf. Jugendarbeitsschutzgesetz  

durchzuführen. Weiterhin bestät ige/ n ich/ wir, dass, die Ausbildung in Vollzeit ,  

d. h., m indestens 38,5 Stunden pro Woche inkl. Schulbesuch, erfolgt .  

 

 

 

_______ _______________________________________________________________  

Datum      Unterschrift  des/ der Ausbilder(s)   
         (bei BAG’n Unterschrift en aller Mitglieder der BAG) 





 

 

 

Anschriften der  Berufsbildenden Schulen*  in der  Pfalz: 
 

 

Andreas-Albert -Schule 

Petersgartenweg 9 

67227  Frankenthal 

 

Tel:  0 62 33/ 2 67 40 

 

 

 

 

 

Berufsbildende Schule I I  

Mart in-Luther-St r. 20 

67657  Kaiserslautern  

 

Tel:  06 31/ 3 64 99 30 

 

 

 

 

 

Berufsbildende Schule 

August -Croissant -St raße 

76829  Landau  

 

Tel:  0 63 41/ 9 67 10 

 

 

 

 

 

Berufsbildende Schule 

Robert -Stolz-St raße 

67433  Neustadt  

 

Tel:  0 63 21/ 49 00 0 

 

 

 

 

 

Berufsbildende Schule  

Wirtschaft  I I  

Bismarckst r. 39 

67059  Ludw igshafen  

 

Tel:  06 21/ 504-40 09 10 

 

 

 

 

 

Berufsbildende Schule 

Gabelsbergerst r. 6 

66976  Rodalben  

 

Tel:  063 31/ 25 85 25 

 

 

 

 

 

Berufsbildende Schule 

Johann-Joachim-Becher-Schule 

Josef-Schmit t -St r. 28 

67346  Speyer  

 

Tel:  0 62 32/ 13 05 0 

 

 

 

 

 

*  gemäß Schulgesetz Rheinland-Pfalz § 62 Absatz 3 besuchen die Schülerinnen 

und Schüler der Berufsschulen die Berufsschule, in deren Schulbezirk sie be-

schäft igt  sind. Falls Sie sich nicht  sicher sind, welche Schule I hre Auszubilden-

den besuchen müssen, so helfen wir I hnen gerne weiter (Tel. 06321/ 928459) . 
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